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Ergeht an: 
 
- Landesinnungen der Friseure und Perückenmacher 
- Alle Perücken-Einzelvertragspartner  

 
 
 
                                                                                                         

 
 
 
 
 
Tariferhöhung für Friseure und Perückenmacher mit Kassenvertrag 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Bundesinnung der Friseure und Perückenmacher und die österreichischen 
Krankenversicherungsträger freuen sich, Sie über die mittlerweile erfolgten Beschlussfassungen zu 
den Tariferhöhungen für 2024 informieren zu können. 
 
Die neuen Tarife, die in Form des 1. Zusatzprotokolls zum Perücken-Gesamtvertrag vom 13.12.2022 
festgelegt wurden, gelten ab 1. Jänner 2024.  
 
In der Beilage übermitteln wir Ihnen die aktuelle Tarifliste des Perücken-Gesamtvertrages.  
 
Die neuen Tarife können ab sofort verwendet werden, bitte stellen Sie sicher, dass bei den 
Abrechnungen die neuen Tarife ehestmöglich angewendet werden.  

Alle nach dem 1. Jänner 2024 mit den alten Tarifen erfolgten Abrechnungen werden von den jeweiligen 
Krankenversicherungsträgern aufgerollt und rückwirkend mit den neuen Tarifwerten berechnet. Der 
daraus resultierende Differenzbetrag wird Ihnen in Folge von den betreffenden 
Krankenversicherungsträgern zeitnah ausbezahlt. 
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Abschließend möchten wir uns für die gute Zusammenarbeit und für Ihre Leistungen, im Sinne einer 
guten Gesundheitsversorgung in Österreich bedanken.  
 
 
 
 
 
 

Für die Krankenversicherungsträger 
 
 
 
 
 
 
Mag. Harald Herzog  Mag. Norbert Amon 
Fachbereichsleiter ÖGK  Direktor BVAEB 
 
 
 
 
 
 

Bundesinnung der Friseure und Perückenmacher 
 

     
Bundesinnungsmeister   Bundesinnungsgeschäftsführer 
KommR Mst. Wolfgang Eder   Mag. Jakob Michael Wild 

 
 
 
 
Beilage 


